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Norm

AVG §42 Abs1;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine EINWENDUNG im Rechtssinn liegt nur dann vor, wenn das Vorbringen die Behauptung der Verletzung eines

subjektivö:entlichen Rechtes durch das den Gegenstand des Bewilligungsverfahrens bildende Vorhaben wenigstens

erkennen läßt.
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